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Vorlage 5
Antrag auf Information für die Arbeitnehmervertretung für Arbeitsschutz

Bemerkung : Das folgende Ansuchen ist an den Arbeitgeber zu adressieren und der jeweils vorgesetzten Person der
Antragstellerin/des Antragsstellers auszuhändigen, je nach den Gepflogenheiten im Betrieb.

An die

Direktion  …..........................

Firma ….................................

Datum …...............................

Betrifft: Antrag auf Information

Die/Der Unterfertigte ….................................. ersucht in ihrer/seiner Eigenschaft als AVAS und gemäß den ent-

sprechenden Zuständigkeiten (Art. 50, GvD Nr. 81/2008, Abs. 1, Buchst. b), h), m) und n), um Informationen

darüber, ob und wann die Risikoeinschätzung durchgeführt wurde, da die/der Unterfertigte nicht in Kenntnis

gesetzt wurde, ob dieser Verpflichtung nachgekommen wurde.

Ebenfalls ersucht die/der Unterfertigte um eine Kopie des Dokuments zur Risikoeinschätzung laut Art. 50, Abs.

4 des genannten Dekrets.

Mit freundlichen Grüßen

Unterzeichnet  ….....................................................
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Vorlage 6
Anfrage um Auskunftserteilung und Anhörung der AVAS

Bemerkung: Das folgende Ansuchen ist an den Arbeitgeber zu adressieren und der jeweils vorgesetzten Person der
Antragstellerin/des Antragsstellers auszuhändigen, je nach den Gepflogenheiten im Betrieb.

An die

Direktion  …..........................

Firma ….................................

Datum …...............................

Betrifft: Anfrage um Auskunft und Anhörung

IDie/Der Unterfertigte ….................................. ersucht in ihrer/seiner Eigenschaft als AVAS:

- gemäß der entsprechenden Obliegenheiten (Art. 50 des GvD Nr. 81/2008, Abs. 1, Buchst. b), h), m) und n)

um Information bezüglich der bereits durchgeführten Risikoeinschätzung und des Dokuments zur Pro-

grammierung der Vorbeugungsmaßnahmen;

- um eine Anhörung bezüglich der Aktualisierung der Risikoeinschätzung in Hinblick auf die folgenden Verän-

derungen des Produktionsprozesses:

•    ................................................................................................................................................................................................

•    ................................................................................................................................................................................................

•    ................................................................................................................................................................................................

Zu diesem Zwecks weist der/die Unterfertigte auf folgende Risiken hin:

•    ................................................................................................................................................................................................

•    ................................................................................................................................................................................................

•    ................................................................................................................................................................................................

Mit freundlichen Grüßen

Unterzeichnet  ….....................................................
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Vorlage 8
Anfrage um Zugang zu den Unterlagen

Bemerkung: Das folgende Ansuchen ist an den Arbeitgeber zu adressieren und der jeweils vorgesetzten Person der
Antragstellerin/des Antragsstellers auszuhändigen, je nach den Gepflogenheiten im Betrieb.

Achtung!
In jedem Brief darf nur um jeweils eine der unten angeführten Sitzungen ersucht werden.

An die

Direktion  …..........................

Firma ….................................

Datum …...............................

Betrifft: Anfrage um Auskunft und Anhörung

Die/Der Unterfertigte ….................................. ersucht in ihrer/seiner Eigenschaft als AVAS und im Rahmen der

eigenen Zuständigkeiten (GvD Nr. 81/2008, Art. 50),

- um den Zugang zum Register der Unfälle;

- um die Aushändigung der Informationen und der betrieblichen Dokumentation laut GvD Nr. 81/2008, Art.

50, Abs. 1, Buchst. e).

Erläuterung der Anfrage:

•    ................................................................................................................................................................................................

•    ................................................................................................................................................................................................

•    ................................................................................................................................................................................................

Mit freundlichen Grüßen

Unterzeichnet  ….....................................................
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Vorlage 9
Ansuchen um Zugang zu den Unterlagen bezüglich der Personen, die für
die Sicherheit und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen zuständig sind

Bemerkung: Das folgende Ansuchen ist an den Arbeitgeber zu adressieren und der jeweils vorgesetzten Person der
Antragstellerin/des Antragsstellers auszuhändigen, je nach den Gepflogenheiten im Betrieb.

Achtung!
In jedem Brief darf nur um jeweils eine der unten angeführten Sitzungen ersucht werden.

An die

Direktion  …..........................

Firma ….................................

Datum …...............................

Betrifft: Ausübung der Rechte bezüglich Anhörung und Information

Die/Der Unterfertigte ….................................. ersucht in ihrer/seiner Eigenschaft als AVAS und im Rahmen der

eigenen Zuständigkeiten,

- bezüglich der Designierung der zuständigen Personen und der/des Verantwortlichen für den Dienst für Prä-

vention und Schutz angehört zu werden;

- bezüglich der Designierung der zuständigen Personen für den Feuerschutz angehört zu werden;

- bezüglich der Designierung der zuständigen Personen für die Erste Hilfe angehört zu werden;

- bezüglich der Designierung der zuständigen Personen für die Evakuierung der ArbeitnehmerInnen angehört

zu werden;

- bezüglich der Designierung des zuständigen Arztes angehört zu werden.

Mit freundlichen Grüßen

Unterzeichnet  ….....................................................
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Vorlage 10
Anfrage um Zugang zu den Unterlagen bezüglich Brandschutz und 
Notfälle

Bemerkung: : Das folgende Ansuchen ist an den Arbeitgeber zu adressieren und der jeweils vorgesetzten Person der
Antragstellerin/des Antragsstellers auszuhändigen, je nach den Gepflogenheiten im Betrieb.

Achtung!
In jedem Brief darf nur um jeweils eine der drei Sitzungen, wie unten angeführt, angesucht werden.

An die

Direktion  …..........................

Firma ….................................

Datum …...............................

Betrifft: Ausübung der Rechte auf Konsultationen und Information

Die/Der Unterfertigte ….................................. ersucht in ihrer/seiner Eigenschaft als AVAS und im Rahmen der

eigenen Zuständigkeiten,

- in Bezug auf die Organisation der Ausbildung der zuständigen Personen für den Feuerschutz und für die

Notfälle angehört zu werden (GvD Nr. 81/2008, Art. 37);

- um die Teilnahme am Ausbildungskurs für die Arbeitnehmervertretung für Arbeitsschutz im Ausmaß von

32 Stunden. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Kurs in Zusammenarbeit mit den Paritätischen Orga-

nen abgehalten werden muss (Art. 37, Abs. 12, GvD Nr. 81/2008).

Mit freundlichen Grüßen

Unterzeichnet  ….....................................................



A n l a g e n

108

Vorlage 12
Anmerkungen für den Sanitätsbetrieb bezüglich des Lokalaugenscheins

Bemerkung: Diese Anfrage ist mit eingeschriebenem Brief dem Sanitätsbetrieb und zur Kenntnis der Betriebslei-
tung zu schicken.

N.B.: Das Aufsichtsorgan ist gemäß Gesetz Nr. 833/1978 verpflichtet, die Vertretung der ArbeitnehmerInnen bei In-
spektionen anzuhören.

An den

Südtiroler Sanitätsbetrieb

Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin

Italienallee 13/M

39100 BOZEN

u. z. Kenntnis

An die

Verantwortliche Person der Betriebsleitung für den Dienst für Prävention und Arbeitsschutz

Firma …........................

Datum …........................

Betrifft: Bemerkungen bezüglich des Lokalaugenscheins

Der/die Unterzeichnete ….................................. der Firma …........................................ (Adresse), in seiner/ihrer

Eigenschaft als Arbeitnehmervertretung für Arbeitsschutz gibt anlässlich des Lokalaugenscheins des Dienstes

für Arbeitsmedizin des Sanitätsbetriebes im genannten Betrieb die folgenden Bemerkungen zu Protokoll:

1.…..........................................................................................................................................................….....................................

...........................................................................................................................................................................................

2.…..........................................................................................................................................................….....................................

...........................................................................................................................................................................................

3.…..........................................................................................................................................................….....................................

...........................................................................................................................................................................................

Mit freundlichen Grüßen

Unterzeichnet  ….....................................................
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Vorlage 13
Ansuchen um Stellungnahme seitens des Paritätischen Organs auf Landesebene

EINGESCHRIEBENER BRIEF MIT RÜCKANTWORT

An das
Paritätische Organ auf Landesebene
….................................
39100 BOZEN

u. z. Kt.

ASGB - (Fachgewerkschaft)
Bindergasse 30
39100 BOZEN

CGIL/AGB - (Fachgewerkschaft)
Romstr. 79
39100 BOZEN

SGBCISL - (Fachgewerkschaft)
Siemensstr. 23
39100 BOZEN

UIL/SGK - (Fachgewerkschaft)
Ada Bufalini-Str. 14
39100 BOZEN

Direktion …..........................
Firma …........................

Datum …........................

Betrifft: Ansuchen um Stellungnahme seitens des Paritätischen Organs auf Landesebene

Der/die Unterfertigte ….................................., in der Funktion der Arbeitnehmervertretung für Arbeitsschutz in der

Firma …............................., (Adresse) ersucht das Paritätische Organ auf Landesebene, sich in Bezug auf die fol-

genden Kontroversen bezüglich der Anwendung der Rechte auf Vertretung, Konsultation und Ausbildung zu äußern.

Beschreibung der Kontroversen oder des Falls:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Mit freundlichen Grüßen
Unterzeichnet  ….....................................................
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Vorlage 15
Meldung von Problemen an die betriebliche Gewerkschaftsvertretung 
EGV-RSU

An die

Einheitliche Gewerkschaftsvertretung …..........................

Firma …................................

Datum …........................

Betrifft: Meldung von Problemen an die EGV und Beantragung einer Sitzung

Der/die Unterfertigte ….................................., in der Funktion als Arbeitnehmervertretung für Arbeitsschutz,

meldet die folgenden Probleme in Bezug auf das Arbeitsumfeld, die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-

nehmerInnen:

1)…...................................................................................................................................................................................................

2)…...................................................................................................................................................................................................

3)…...................................................................................................................................................................................................

und beantragt eine gemeinsame Sitzung zwecks Überprüfung der genannten Problemfelder.

Mit freundlichen Grüßen

Unterzeichnet  ….....................................................
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Vorlage 16
Anfrage um Prüfung seitens des Sanitätsbetriebs - Dienst für Arbeitsmedizin

Achtung!
Die Prüfung kann bezüglich eines einzigen Problems oder auch hinsichtlich weiterer Probleme beantragt werden.

EINSCHREIBEBRIEF

An den

Südtiroler Sanitätsbetrieb

Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin

Italienallee 13/M

39100 BOZEN

Datum …........................

Betrifft: Antrag auf Überprüfung

Der/die Unterfertigte ….................................., in der Funktion als Arbeitnehmervertretung für Arbeitsschutz der

Firma …...................... (Adresse) ersucht im Rahmen der eigenen Zuständigkeiten um eine Überprüfung der Ar-

beitsräumlichkeiten in der genannten Firma,

- da die Präventions- und Schutzmaßnahmen des Betriebs und die dafür eingesetzten Mittel als nicht geei-

gnet betrachtet werden, um die Sicherheit und die Gesundheit während der Arbeit zu gewährleisten;

Insbesondere wird auf folgende Mängel hingewiesen:

1)…...................................................................................................................................................................................................

2)…...................................................................................................................................................................................................

3)…...................................................................................................................................................................................................

- da die vorgesehenen Vorkehrungen seitens des Arbeitgebers nicht getroffen worden sind.

In Erwartung Ihrer Überprüfungen verbleibt mit

freundlichen Grüßen

Unterzeichnet  ….....................................................
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Das folgende Glossar enthält kurze Erläuterungen zu einer Auswahl von Begriffen der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Be-
arbeitung konkreter Fälle wird empfohlen, die Beratung von Fachleuten in Anspruch zu nehmen.

A

Abhängige Beschäftigung
Arbeitstätigkeit, die von Personen ausgeübt wird, die ihre Arbeitskraft einer anderen Person
(Unternehmer, Arbeitgeber) zur Verfügung stellen, unabhängig vom Ergebnis. Die angestell-
te Arbeitskraft trägt nicht das Risiko, das mit der Erreichung des Ergebnisses zusammenhängt.
Das BGB definiert als untergeordnete Arbeit jene, die in einem Unternehmen erledigt wird
(Art. 2094). Es handelt sich aber nicht ausschließlich um die Tätigkeit in einem Unternehmen:
Der Arbeitgeber muss kein Unternehmer sein (z.B. im Fall einer Hausangestellten oder einer
Sekretärin eines Freiberuflers, z.B. eines Arztes oder einer Rechtsanwältin).

Aktionswert für die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern
Ausmaß der direkt messbaren Parameter, ausgedrückt als Intensität eines elektrischen Feldes
(E), Intensität eines magnetischen Feldes (H), magnetische Induktion (B) und Potenzdichte
(S), regelt die Pflicht, eine oder mehrere spezifische Messungen durchzuführen. Die Einhal-
tung dieser Werte sichert die Einhaltung der einschlägigen Grenzwerte für die Exposition.

Akustischer Spitzendruck (ppeak)
Höchster Wert des augenblicklichen ausgewogenen akustischen Drucks in der Frequenz “C”.

Akustisches Signal
Ein Tonsignal in einer bestimmten Höhe, das von einem bestimmten Gerät erzeugt wird,
ohne Verwendung der menschlichen Stimme oder einer vokalen Synthese.

Allergie erzeugender Wirkstoff
Eine Substanz, die bei anfälligen Personen Allergien hervorruft. Einige Allergene erzeugen
Dermatitis, Bindehautentzündung, Schnupfen, Bronchialasthma usw.
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Arbeitsmedizin
Bereich der Medizin, der sich mit Arbeitsschutz sowie der Diagnose und Heilung von Be-
rufskrankheiten beschäftigt.

Arbeitsstätten
Als Arbeitsstätten werden definiert:
a) Orte, die Arbeitsplätze beherbergen, die in einem Betrieb oder einer Produktionseinheit

liegen sowie alle weiteren Orte, die zum Betrieb oder der Produktionseinheit gehören
und für die Arbeitskräfte im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit zugänglich sind;

b) Felder, Wälder und andere Liegenschaften, die zu einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb gehören.

Arbeitsumfeld
Das gesamte Umfeld, in dem berufliche Arbeit verrichtet wird.

Arbeitsunfall
Unfall, der auf eine Gewalteinwirkung zurückzuführen ist, die im Zusammenhang mit der
beruflichen Arbeit liegt, wenn die Folge a) eine zeitweilige vollständige Arbeitsunfähigkeit
von mindestens drei Tagen oder b) eine permanente teilweise Arbeitsunfähigkeit oder c) der
Tod der betroffenen Person ist.

Aromatische Amine
Das GvD Nr. 77/1992, das die EU-Verordnung 88/364 bezüglich des Schutzes der Arbeitskräfte
gegen Risiken im Umgang mit chemischen oder biologischen Stoffen bei der Arbeit umsetzt,
definiert die Schutzmaßnahmen beim Umgang mit folgenden chemischen Substanzen: a) 2-
Naphtalin und dessen Salze, b) 4-Aminodyphenil und dessen Salze, c) Benzidin und dessen
Salze, d) 4-Nitrodyphenil. Diese Aromatischen Amine sind als Krebs erregend klassifiziert, des-
halb ist die Risikokennzeichnung R45 (“kann Krebs bewirken”) anzubringen.

Asbest
Die Bezeichnung Asbest umfasst die folgenden faserigen Silikate: a) Asbestaktinolit; b) As-
bestamosit; c) Antofyllit; d) Crysotil; e) Croydolit und f) Asbesttremolith.

Asbesthaltiges Material
Jegliches Material, das mehr als 1% Asbest enthält.

Asbestose
Erkrankung der Atemorgane, diffuse Fibrose des Lungengewebes, hervorgerufen durch As-
beststaub.

118



G l o s s a r

Astenopie
Augenbeschwerden, die sich in Form von Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Augenträ-
nen und -brennen äußern. Besonders betroffen sind Arbeitskräfte am Bildschirm.

Ätiologie
Studien über Krankheitsursachen, Gesamtheit der Ursachen für ein bestimmtes Krankheitsbild
bzw. Ergebnis, zu dem ärztliche Untersuchungen führen.

Ätiopathogenese
Gesamtheit aller Faktoren, die zur Ursache, Entstehung und Entwicklung einer Krankheit
bzw. Störung beitragen.

Audiometrie
Verfahren zur Messung der Eigenschaften und Parameter des Gehörs. Sie dienen der Dia-
gnose von Erkrankungen der Hörorgane und zur Erforschung derselben. Die Audiometrie
ist Teilgebiet der Audiologie und damit der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Audiometrie be-
dient sich auch bestimmter Techniken der Neurologie und liefert oft wichtige Informatio-
nen für diese.

Aufmerksamkeitsschwelle
Wert für jegliche Art von Verunreinigung (Lärm, Luftverschmutzung usw.), die ein Risiko-
potenzial für die Gesundheit und die Umwelt darstellt.

Auftraggeber
Person oder Organisation, für welche die Arbeitsleistung erbracht wird, unabhängig von de-
ren zeitlicher Einteilung. Bei einer Arbeitsweitervergabe bei öffentlichen Arbeiten ist der Auf-
traggeber der Verantwortliche für das Arbeitsverhältnis und die entsprechenden Ausgaben.

Ausbildung
Gesamtheit der Tätigkeiten, die dem Erlernen der richtigen Nutzung der Gerätschaften, Ma-
schinen, Anlagen, Werkstoffe und Vorrichtungen dienen, einschließlich jener zum individuellen
Schutz und der Arbeitsabläufe seitens der ArbeitnehmerInnen. Die Arbeitskräfte und die für
den Arbeitsschutz zuständigen Personen erhalten damit die Kompetenzen für eine sichere
Abwicklung der übertragenen Aufgaben im Betrieb und für die Identifizierung, die Minderung
und die Handhabung der Risiken.

AVAS (Arbeitnehmervertretung für Arbeitsschutz)
Gesamtheit der Personen, die gewählt oder designiert wurden und die auf Arbeitnehmer-
seite für die Gesundheit und Arbeitssicherheit zuständig sind.
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bei der Bewältigung bestimmter Situationen und Problemlagen in einem bestimmten Be-
reich notwendig und anerkannt sind (z.B. ArchitektInnen, Rechtsanwälte/Rechtsanwältin-
nen, Ärzte/Ärztinnen usw.).

Bestmögliche verfügbare Technik (Benchmark, BAT)
Die effizienteste und fortgeschrittenste Entwicklungsphase von Tätigkeiten und entsprechenden
Handhabungsmethoden, die praktisch geeignet sind, um allgemein die Emissionen und die
Schädigung der Umwelt insgesamt zu vermeiden bzw. - falls dies unmöglich ist - zu redu-
zieren. Laut EU-Verordnung 96/61 wird verstanden unter:
1. Techniken: angewandte Technik und Art der Planung, Konstruktion, Wartung, Anwen-

dung und Schließung der Anlage;
2. verfügbar: bezeichnet die entwickelten Techniken auf einer Skala, die eine Anwendung

unter finanziellen und technisch ausgereiften Bedingungen für den jeweiligen Indu-
striesektor erlaubt, wobei Kosten und Vorteile abgewogen werden, unabhängig davon,
ob sie in einem EU-Mitgliedsstaat angewandt oder produziert werden, vorausgesetzt, dass
der Betreiber zu annehmbaren Bedingungen Zugang hat;

3. bestmöglich: qualifiziert die effizienteste Technik, um ein hohes Niveau in Hinblick auf
den Schutz der Umwelt im Allgemeinen zu erzielen.

Bei der Bestimmung der bestmöglichen verfügbaren Technik sind die Elemente laut Anhang
IV der IPPC-Verordnung (siehe dort) zu berücksichtigen.

Best Practice
Organisatorische und Prozess bezogene Lösungen (Art. 2, GvD Nr. 81/2008), die mit den
geltenden Bestimmungen, inklusive jener der guten Techniken, übereinstimmen, die auf frei-
williger Basis angewandt und genutzt werden, die Gesundheit und Unversehrtheit am Ar-
beitsplatz fördern mittels Verringerung der Risiken und der Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen, wie sie von den Regionen, dem Institut ISPESL, dem INAIL und den Paritäti-
schen Organen angewandt werden.

Betrieb
Gesamtheit der Struktur, die vom Arbeitgeber organisiert wird.

Bewegung von Lasten mit Hand
Tragen oder Halten einer Last durch eine oder mehrere Arbeitskräfte, einschließlich Aufheben,
Ablegen, Schieben, Ziehen, Tragen oder Verstellen, was entsprechend der jeweiligen Situa-
tion oder als Folge der widrigen ergonomischen Bedingungen Risiken bezüglich Schäden
am Rücken und/oder den Lenden sowie Verletzungen bewirken kann. Der Arbeitgeber hat
die Pflicht, organisatorische Maßnahmen zu ergreifen,
- um die händische Bewegung von Lasten zu vermeiden,
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- um das Risiko bezüglich der händischen Bewegung von Lasten zu verringern,
- um Verletzungen an Rücken und Lenden zu eliminieren oder zu vermindern,
- um die Aufsicht der Gesundheitsbehörden gegenüber den Arbeitskräften, die Lasten tra-

gen müssen, zu verstärken.

Bildschirm
Grafischer Schirm, unabhängig von Typ der jeweiligen Visualisierung.

Bildschirmarbeitsplatz
Gebräuchliche Bezeichnung für einen Arbeitsplatz der elektronischen Datenverarbeitung. Er
besteht aus einem Bildschirm, Eingabegeräten wie Tastatur und Zeigegerät und Software,
der Schnittstelle Mensch - Maschine, sowie aus einem Bürostuhl, einem Arbeitstisch und
weiteren optionalen Ablagemöglichkeiten; ferner gehören zusätzliche Geräte wie z. B. das Te-
lefon dazu. Bildschirmarbeitsplätze gibt es in allen Büros und Bereichen von Verwaltungen.

Biologischer Schaden
Jedwede Veränderung, zeitweilig oder permanent, des menschlichen Organismus oder sei-
ner Teile und Funktionen. Der Schaden kann physisch oder psychisch sein.

Biologischer Wirkstoff
Jedweder Mikroorganismus - auch in genetisch modifizierter Form - Zellkulturen oder Pa-
rasiten im menschlichen Körper, die Infektionen, Allergien oder Vergiftungen hervorrufen
können.

Biozid
Pestizid, das in der Lage ist, eine Vielzahl verschiedener Organismen zu zerstören, die unter-
einander mehr oder weniger verwandt sind.

Blei
Schwermetall (chemisches Symbol PB), besonders dehn- und verformbar, das in der Indu-
strie häufig benutzt wird.

Bleivergiftung
Komplexer klinischer Befund infolge einer erhöhten Präsenz von unorganischem Blei im Kör-
per. Am Arbeitsplatz ist der Zugangsweg die Inhalation sowie die Zufuhr von Bleib über die
Haut oder über den Magen, was aber seltener vorkommt.

Blutbleispiegelwerte (PbB)
Quantität des Bleis im Blut, das im Normalfall aus ca. 45% roten Blutkörperchen und ca.
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53% Plasma besteht. Der Blutbleispiegelwert wird vorwiegend bestimmt durch den Bleige-
halt in den roten Blutkörperchen; diese beinhalten ca. 95% der Konzentration des Metalls
im zirkulierenden Blut. Schäden und Krankheiten durch Blei im menschlichen Organismus
sind zahlreich: Blei ist eine giftige Substanz.

Brand
Verbrennungsvorgang, der sich schnell ausbreiten oder kontrolliert werden kann. Beim Brand
entwickeln sich Hitze, Rauch und/oder Flammen.

Brandschutzdienst
Alle Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitskräfte zu designieren, die für den Brandschutz oder
das Löschen eines Brandes zuständig sind, wobei die Größe des Betriebs und die speziellen
Risiken zu berücksichtigen sind. Die beauftragten Personen müssen entsprechend ausgebildet
sein und in einer ausreichenden Anzahl vorhanden sein sowie geeignete Geräte zur Verfü-
gung haben. Der Brandschutz kann in folgenden Fällen direkt vom Unternehmer übernommen
werden:
- in Handwerks- und Industriebetrieben mit bis zu 30 abhängig Beschäftigten;
- in landwirtschaftlichen oder Tier haltenden Betrieben mit bis zu 10 abhängig Beschäftigten;
- in anderen Betrieben mit bis zu 200 Beschäftigten.

C

CFKW - Chlorfluorkohlenwasserstoff
Eine umfangreiche chemische Gruppe niedermolekularer organischer Verbindungen, die in
der Industrie häufig als Treibgase oder Kältemittel verwendet werden. CFKW sind Kohlen-
wasserstoffe, bei denen Wasserstoffatome durch Halogene, Chlor und Fluor ersetzt wurden,
sie sind eine Untergruppe der Halogenkohlenwasserstoffe. CFKW, der nur Einfachbindun-
gen enthält, nennt man gesättigten CFKW. Im Laufe der 70er und 80er Jahre des 20. Jhd.
stellte sich heraus, dass die Freisetzung von CFKW in die Atmosphäre in erheblichem Ma-
ße für den Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre (Ozonloch) verantwortlich ist, wes-
halb der Einsatz von CFKW heute in vielen Anwendungsbereichen verboten ist. Das G. Nr.
549/1993 fördert die Ersetzung dieser umweltschädlichen Gifte und regelt die Sammlung,
Wiedergewinnung und Entsorgung. Das MD vom 16.05.1996, ein Ergebnis einer EU-Richt-
linie, regelt die Beobachtung der Zerstörung der Ozonschicht.

Chancengleichheit
Die Verfassung Italiens regelt die Gleichheit zwischen allen BürgerInnen, ungeachtet ihres
Geschlechts (Art. 3, Abs. 1) bezüglich der Familie, der beruflichen Arbeit, des Genusses der
politischen und gewerkschaftlichen Rechte, des Zugangs zu den öffentlichen und politischen
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Direkte Exposition einer Arbeitskraft (Grenzwerte)
Exposition einer Arbeitskraft gegenüber chemischen, physikalischen oder biologischen Wirk-
stoffen im Arbeitsumfeld. Der Grad wird definiert aufgrund der Intensität des Faktors, der
Zeit der Exposition und des Gesamtzeitraums (8 Stunden pro Tag oder eine Arbeitswoche).

Dokument der Risikoeinschätzung
Dokument, das der Arbeitgeber erstellen muss oder erstellen lässt, aber jedenfalls unterschreiben
und für jede Produktionseinheit aufbewahren muss. Das Dokument muss die Liste der Ge-
fahren, die Einschätzung der festgestellten Risiken, die anzuwendenden Schutzmaßnahmen und
die Maßnahmen enthalten, die in Hinblick auf die Risiken zu ergreifen sind.

E

EGV (Einheitliche Gewerkschaftsvertretung)
Von den abhängig Beschäftigten auf Gewerkschaftslisten gewählte Gewerkschaftsvertretung
im Betrieb.

Eigenverantwortliche Erklärung
Erklärung eines Produzenten zur Ordnungsmäßigkeit der eigenen Produkte, ohne dass ei-
ne unabhängige dritte Seite interveniert.

Eignung für spezifische Arbeitstätigkeiten
Psychische und physische Eignung für eine Arbeitstätigkeit ohne Risiko für die eigene Ge-
sundheit, für jene der ArbeitskollegInnen, der KundInnen und der Betriebsanlagen.

Eignungsattest
Bewertung seitens des zuständigen Arztes, die der Arbeitskraft nach einer eigenen Visite und
speziellen Untersuchungen ausgestellt wird. Gegen den Eignungsbefund kann die Arbeits-
kraft beim Betrieblichen Dienst für Arbeitsmedizin des Sanitätsbetriebs Rekurs einreichen.

Einschätzung
Prozess der Analyse und Beurteilung (innerhalb eines bestimmten Termins) der verwende-
ten Ressourcen, der durchgeführten Tätigkeiten (Effizienz) und der erbrachten Ergebnisse
in Bezug auf die festgelegten Ziele (Wirksamkeit), ausgerichtet auf die Neuplanung des be-
treffenden Systems.

Einschätzung der Exposition
Laut Definition der Europäischen Union “Festsetzung der Emissionen, der Wege und der
Mobilität einer Substanz, deren Veränderung oder Abbau mit dem Zweck, die Konzentra-
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tion oder die Dosis  einzuschätzen, welcher die Bevölkerung oder die Umwelt ausgesetzt ist
oder ausgesetzt werden kann”.

Elektromagnetische Felder
Statische magnetische und elektrische Felder, magnetische und elektromagnetische Felder,
die sich zeitlich verändern können, mit einer Frequenz bis zu 300 Ghz.

Elektromagnetische Welle
Welle aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern. Zu ihnen gehören unter an-
derem Radiowellen, Mikrowellen, Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, UV-Strahlung sowie
Röntgen und Gammastrahlung. Der einzige Unterschied zwischen diesen Wellentypen liegt
in ihrer Frequenz und somit ihrer spezifischen Energie. Es gibt jedoch ein kontinuierliches
Spektrum; die Einteilung in die oben genannten Typen beruht auf den sich mit der Frequenz
kontinuierlich ändernden Eigenschaften der Strahlung oder ihrer Herkunft sowie auf den
davon abhängigen unterschiedlichen Verwendungen oder Herstellungsverfahren oder dafür
benutzten unterschiedlichen Messmethoden. Anders als z.B. Schallwellen, benötigen
elektromagnetische Wellen kein Medium, um sich auszubreiten. Sie pflanzen sich unabhängig
von ihrer Frequenz im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit fort.

Emission
Jeder feste, flüssige oder gasförmige Stoff, der aus einer Anlage an die Atmosphäre abgege-
ben wird und eine Luftverschmutzung bewirken kann.

Endoparasit
Allgemeine Bezeichnung von Parasiten, die in einem Gastkörper (Speiseröhre, Blase, Blut-
gefäße, Atmungsorgane) oder im Gewebe leben, sei es als Schmarotzer, sei es in Form einer
Symbiose. Endoparasiten sind meist dauerhaft vorhanden und können teilweise ohne eige-
ne Atmungs- oder Verdauungsorgane und ohne Fortbewegungsapparat leben.

Entnahme
Operation, gesetzlich geregelt oder prozedural kodifiziert, die der Beschaffung einer Probe dient.

Entwicklungsstadium
Stadium der erreichten Entwicklung zu einem festgesetzten Zeitpunkt aufgrund der technischen
Gegebenheiten in Bezug auf Produkte, Fertigungsverfahren oder Dienstleistungen, die auf wis-
senschaftlichen oder technischen Erfindungen und entsprechenden Experimenten beruhen.

Ergonomie
Disziplin, welche die menschliche Arbeit mittels technischer Wissenschaften und weiterer
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Gefahrenzone
Jedweder Bereich bei oder in der Nähe eines Arbeitsgeräts, wo die Anwesenheit einer Ar-
beitskraft ein Risiko für die Gesundheit oder die Sicherheit darstellt.

Gefährliche chemische Wirkstoffe
1) Chemische Stoffe, die laut GvD Nr. 52/1997 als gefährliche Substanzen klassifiziert sind,

sowie Wirkstoffe, die laut genanntem GvD den Klassifikationskriterien als gefährliche Sub-
stanzen entsprechen. Ausgenommen sind Substanzen, die nur für die Umwelt schädlich
sind;

2) Chemische Stoffe, die laut GvD Nr. 65/2003 als gefährliche Präparate klassifiziert sind, so-
wie Wirkstoffe, die laut genanntem GvD den Klassifikationskriterien als gefährliche Sub-
stanzen entsprechen. Ausgenommen sind Substanzen, die nur für die Umwelt schädlich
sind;

3) Chemische Wirkstoffe, die laut Punkt 1) und 2) nicht als gefährlich gekennzeichnet sind,
aber aufgrund ihrer chemischen, physikalischen oder toxikologischen Eigenheiten ein Ri-
siko für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitskräfte je nach der Art ihrer Verwendung
oder ihrer Präsenz am Arbeitsplatz darstellen können, einschließlich der chemischen Wirk-
stoffe, denen bezüglich ihrer beruflichen Exposition ein Grenzwert zugemessen wurde.

Geldstrafe
Bußgeld bei strafrechtlichen Verletzung des Gesetzes.

Gericht
Behörde, welche die Organisation, den Schutz und die Durchsetzung der Gesetze im Bereich
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz hoheitlich verwaltet.

Gerichtspolizeibeamter
Im Rahmen des Dienstes oder der operativen Einheit für Prävention, Hygiene und Sicher-
heit am Arbeitsplatz ist eine Person mit gerichtspolizeilichen Aufgaben und Vollmachten be-
traut. Die Gewalten der Gerichtspolizei sind: Zugangsrecht, Mahnung und Beschlagnahmung.

Gesundheit
Status des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens, das über das Nicht-
Vorhandensein von Krankheit oder einer Behinderung hinausgeht.

Gesundheitschecks
Untersuchungen, die den Gesundheitszustand der Arbeitskräfte darlegen. Untersuchungen
sind ärztliche Visiten, Blut- und Urinanalysen, Analysen mittels Instrumenten (z.B. Radio-
graphie, Elektrokardiogramm usw.). Das Gesetz bestimmt, dass Arbeitskräfte, die Risiken
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ausgesetzt sind, regelmäßig ärztlich untersucht und mittels anderer gesundheitlicher Methoden
überprüft werden müssen.

Grenzwert
Definierter Wert, der schädliche Einwirkungen auf die Gesundheit oder die Umwelt insge-
samt verhindern, entgegenwirken oder vermindern soll.

Grenzwerte am Arbeitsplatz
Die hygienischen Grenzwerte im Arbeitsumfeld sind ein Ergebnis von Studien über das Ver-
hältnis zwischen der Dosis schädlicher Substanzen und ihren Auswirkungen auf den mensch-
lichen Körper oder den Körper von Versuchstieren. Theoretisch müsste jede Substanz, für
die eine Konzentrationsgrenze im Arbeitsumfeld festgestellt werden kann, einen bestimm-
ten Schwellenwert oder ein Maß der Exposition haben, bis zu welchen keine Wirkung zu
beobachten ist. Unter diesem Schwellenwert sollten die Mechanismen, durch die der schäd-
liche Stoff aus dem Körper entfernt wird, so funktionieren, dass auch bei einer längeren Ex-
position keine negative Wirkung auftritt. Um einen solchen Schwellenwert für schädliche
Substanzen im Arbeitsumfeld zu definieren, werden folgende Kriterien benutzt:
1) Festlegung einer Dosis ohne schädliche Auswirkungen bei Tierversuchen (Festlegung der

Reaktionsschwelle). Die Reaktion kann eine reversible Veränderung eines biochemischen
Parameters sein;

2) Extrapolation der festgestellten Reaktionsschwelle auf den Menschen bei Einplanung ei-
ner Sicherheitsmaßnahme;

3) Bewertung des vorgeschlagenen Schwellenwerts bei einer realen Exposition von Ar-
beitskräften am Arbeitsplatz. Die ACGIH (American conference of governmental indu-
strial hygienists) hat eine Reihe von Schwellenwerten vorgeschlagen, die in unter-
schiedlichen Risikosituationen am Arbeitsplatz anzuwenden sind:
- TLV (threshold limit value - Schwellenwert),
- TWA (time weighted average - ausgewogener Mittelwert pro Zeiteinheit).
- TLV und TWA sind am häufigsten im Gebrauch: diese Werte zeigen die durch-

schnittliche ausgewogene Konzentration pro Zeiteinheit (Arbeitstag von 8 Stunden
und Arbeitswoche von 40 Stunden) an, welcher alle ArbeitnehmerInnen wiederholt
ausgesetzt sein können, ohne dass negative Effekte auftreten.

- TLV - STEL (short-term exposure level - erlaubter Schwellenwert bei kurzzeitiger Ex-
position),

- TLV - C (ceiling = Obergrenze - nicht zu überschreitende Obergrenze während der
Arbeitstätigkeit, auch nicht für eine kurze Dauer).

Die Schwellenwerte TLV zeigen bezüglich der genannten Substanzen die Konzentrationen
in der Atemluft an, von denen angenommen wird, dass ihnen die Mehrzahl der Arbeitskräfte
dauerhaft ausgesetzt sein können, ohne dass negative Auswirkungen für die Gesundheit auf-
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in Straßentransportfahrzeugen; e) Sportbekleidung, sofern zu sportlichen Zwecken be-
nutzt und nicht für den Arbeitsschutz bestimmt; f) Materialien der Selbstverteidigung und
der Abschreckung; g) tragbare Geräte zur Messung und Signalisierung von Risiken und
schädlichen Faktoren.

Information
Gesamtheit der direkten Aktivitäten der Lieferung nützlicher Kenntnisse für die Identifizierung,
Verringerung und das Management von Risiken im Arbeitsumfeld.

Informationssignal
Signal, das verschiedene Hinweise zu einem bestimmten Zweck gibt (Warnung, Verbot, Vor-
schrift, Rettung, Hilfe usw.).

Invalidität
Verlust (absolute Invalidität) oder Verringerung der Arbeitsfähigkeit (partielle Invalidität).
Die Invalidität kann zeitlich begrenzt oder andauernd (lebenslang) sein. Es gibt also vier Ar-
ten von Invalidität: zeitlich begrenzt partiell oder absolut, andauernd partiell oder absolut.

Ionenstrahlung
Ionenstrahlen sind dank ihres hohen Energiepotenzials in der Lage, atomare Verbindungen
der Materie zu sprengen und dadurch Atome und Moleküle, die elektrisch neutral sind, in
elektrisch aufgeladene atomare Teilchen, die Ionen, umzuwandeln. Die Wirkungsenergie für
die Ionisierung beträgt 12,6 eV (Elektronvolt). Diese Energie haben Strahlen mit einer Wel-
lenlänge von weniger als 10,7 Meter, also einer Frequenz über 3 x 1.015 Hz.
Die elektrisch geladenen Partikel wie Elektronen oder Alphastrahlen (siehe Stichwort „Ra-
dioaktivität“) können Materie direkt ionisieren, während elektromagnetische Strahlen und
Neutronen mit ausreichender Energie indirekt ionisiert werden, sofern sie mit der Materie
interagieren und Energie an Partikel abgeben, die dann ihrerseits ionisiert werden. Ionen-
strahlen haben unterschiedliche Fähigkeiten, in die Materie einzudringen:
- Alphastrahlen haben eine hohe Ionisierungsfähigkeit, aber eine geringe Fähigkeit der Ver-

breitung in der Luft und können von geringfügigen Hindernissen aufgehalten werden (Pa-
pierblatt oder Gummihandschuhe). Sie werden beim Eindringen in den Körper gefähr-
lich, z.B. über Nahrung, Atmung oder Anreicherung im Ablagerungsgewebe.

- Betastrahlen (Elektronen) gelangen leichter in den Körper (ca. 1 m in der Luft und 1 cm
in die Haut), aber auch sie können durch leichte Hindernisse aufgehalten werden (Holz-
brett von wenigen cm, Alufolie).

- Gammastrahlen und Röntgen-Strahlen dringen je nach ihrer Energie durch das Gewe-
be und erfordern dichte Schutzvorrichtungen, etwa aus Eisen, Blei oder Beton.
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durchführung oder eine angestellte Person oder die verantwortliche Person für den Dienst
für Prävention und Schutz der ausführenden Firma sein.

Krebs erregend
Ein Krebs erregender Wirkstoff ist eine chemische Substanz oder ein physikalischer Wirk-
stoff, der Krebs (Tumore) erregen kann.

Krebs erregender Wirkstoff
1) eine Substanz, die den Kriterien bezüglich der Klassifizierung Krebs erregender Kateg-

orien 1 und 2 laut GvD Nr. 52/1997 entspricht;
2) Präparat, das eine oder mehrere Substanzen unter 1) enthält, falls die Konzentration ei-

ner oder mehrerer einzelner Substanzen den Voraussetzungen der Konzentrations-
grenzwerte für die Krebs erregenden Substanzen 1 und 2 laut GvD Nr. 52/1997 und Nr.
65/2003 entspricht;

3) eine Substanz oder ein Präparat oder ein Prozess laut Anhang XLII sowie eine Substanz
oder ein Präparat, die während eines Prozesses laut Anhang XLII erzeugt werden.

Krebserreger am Arbeitsplatz
Subtanz im Arbeitsumfeld, die direkt Krebs erregen kann oder zur Krebserregung beitra-
gen kann.

L

Lärm
Unter dem physikalischen Gesichtspunkt wird Lärm, oder besser ausgedrückt ein Ton durch
die Vibration eines Körpers erzeugt, der sich in der Luft in Form von Druckwellen ausbreitet,
ähnlich wie ein Stein im Wasser ringförmige Wellen erzeugt. Die Druckwellen werden vom
Ohr aufgefangen.
Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften von Lärm sind:
- die Intensität des Tons (abhängig von der Schwingungsbreite der Tonwelle), den wir ent-

sprechend als laut oder leise wahrnehmen, wird in Decibel (dB), einem logarithmischen
Maß, gemessen;

- die Frequenz des Tons, gemessen nach der Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, der
uns als hoch oder tief erscheint. Die Maßeinheit ist Hertz (Hz).

Die Töne gelangen ans Ohr und üben auf das Trommelfell Druck aus, das mit der gleichen
Frequenz vibriert wie der Körper, der den Ton aussendet. Die Schwingungen des Trommelfells
werden über mehrere Knochen (Hammer, Amboss und Steigbügel) auf das Innenohr über-
tragen, wo bestimmte Zellen mittels Wimpern als eine Art Mikrophon wirken und die Schwin-
gungen in elektrische Impulse umwandeln, die als Signale ins Gehirn gelangen, dort analy-
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Licht
Das für Menschen sichtbare Licht ist ein Bereich der elektromagnetischen Strahlung. Die-
ser erstreckt sich von etwa 380 bis 780 nm (3.800 e 7.600 Ångström Å=eine zehnmillions-
tel mm) Wellenlänge, was einer Frequenz von etwa 789 bis 385 THz entspricht. Eine genaue
Grenze lässt sich jedoch nicht angeben, da die Empfindlichkeit des menschlichen Auges an
den Wahrnehmungsgrenzen nicht abrupt, sondern allmählich abnimmt. Die an das sicht-
bare Licht angrenzenden Bereiche der Infrarotstrahlung und Ultraviolettstrahlung werden
häufig ebenfalls als Licht bezeichnet.

Lichtsignal
Signal, das von einer Lichtquelle gespeist wird und deshalb leuchtet.

M

MAC
Höchster zulässiger Grenzwert von schädlichen Substanzen in der Luft des Arbeitsumfel-
des, der nie überschritten werden darf.

Mann-Tag
Angenommene Maßeinheit für die Summe der Arbeitstage pro Arbeitskraft, die auf Bau-
stellen für die Durchführung der Arbeiten erforderlich sind.

Maßstab
Beziehung zwischen einer und einer anderen Größe, die konventionell als Maß bestimmt
wird. Auch: Modalität, mit welcher eine Priorität im Laufe mehrerer Jahres durchgeführt wird,
welche die Finanzierung der Tätigkeiten ermöglicht.

Material
Chemischer, physikalischer oder biologischer Wirkstoff, der am Arbeitsplatz vorhanden und
potentiell schädlich für die Gesundheit der Arbeitskräfte ist.

Messung
Gesamtheit von Tätigkeiten, die die Festlegung eines Wertes für die Größe als Ziel haben.

Methode NIOSH
Messmethode (entwickelt im National Institute for Occupational Safety and Health - USA) bei
händischer Bewegung von Lasten. Sie erlaubt es, einen zusammenfassenden Indikator für das
Risiko festzulegen, dem eine Arbeitskraft bei der händischen Bewegung von Lasten ausgesetzt
ist. Das Risiko ergibt sich aus dem Verhältnis des Gewichtes der Last zur empfohlenen Last.
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REL
Kürzel für empfohlener Expositionsgrenzwert.

Relation Ursache-Wirkung
Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, betrifft also die Abfolge aufeinander bezogener
Ereignisse/Zustände. Die Kausalität (ein kausales Ereignis) hat eine feste zeitliche Richtung,
die immer von der Ursache ausgeht, auf die die Wirkung folgt. Kurz: Ein Ereignis oder der
Zustand A ist die Ursache für die Wirkung B, wenn B von A herbeigeführt wird.
Vom Begriff der Ursache werden oft die Begriffe Grund, Anlass und Bedingung (Voraussetzung)
unterschieden; über die genaue Abgrenzung herrscht allerdings keine Einigkeit. Meistens gilt:
- die Ursache als eine besondere Art der Bedingung - zeitlich eindeutig vor der Wirkung

liegend und in irgendeiner Weise besonders herausragend;
- der Anlass als zufälliger, „unwesentlicher“ Auslöser einer Wirkung neben einer „eigent-

lichen“, „wesentlichen“ Ursache;
- der Begriff Grund als ideell im Gegensatz zum eher materialistischen Begriff Ursache.

Rettungssignal
Signal, das Informationen gibt über Notausgänge, Rettungs- oder Hilfseinrichtungen.

Revision
Einführung aller notwendigen Veränderungen im Inhalt und bei den Sicherheitsleistungen
einer Bestimmung, die eine neue Ausgabe des normativen Textes bewirkt.

Richtwert
Mess- oder Zahlenwert, den man einhalten und nach dem man sich richten soll, ohne dass
ein Zwang dazu besteht oder Strafen drohen. Er ist eine Empfehlung, aber mit einem gewis-
sen Nachdruck. Die Einhaltung eines Richtwertes soll angestrebt werden. Ein Richtwert kann
Toleranzgrenzen haben. Darin sind unter anderem Messungenauigkeiten enthalten. Im Bereich
Arbeitsschutz sind Richtwerte zu respektieren, um Unfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden:
- die langfristige Prävention gegen Krankheiten und Umweltverschmutzung;
- die Festlegung von Referenzparametern von Umweltschutzzonen, wo besonders die Luft-

qualität geschützt wird.

Risiko
Wahrscheinlichkeit eines Risikopotentials bezüglich einer Schädigung am Arbeitsplatz oder
der Exposition gegenüber einem bestimmten Faktor oder einem Wirkstoff oder deren Kom-
bination. Die Risikoanalyse besteht aus drei Komponenten: Einschätzung, Handhabung und
Information:
- Risikoeinschätzung: wissenschaftlicher Basisprozess in 4 Phasen: Erkennung der Gefahr,
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Selbständige/selbständiger MitarbeiterIn
Physische Person, deren berufliche Tätigkeit zur Vollendung des Arbeitsauftrags beiträgt, oh-
ne abhängig beschäftigt zu sein.

Sicherer Ort
Ort, an dem sich Personen im Falle eines Brandes oder anderer Notfälle in Sicherheit auf-
halten können; zu diesen Orten müssen Fluchtwege angelegt werden.

Sicherheit
Nicht-Vorhandensein von Risiken bezüglich unannehmbarer Schäden; Situation, in der die
Gefahr minimal ist dank verschiedener Präventiv- oder Abwehrmaßnahmen, welche die
psycho-physische Gesundheit einer Person am Arbeitsplatz und an anderen Orten zum Ziel
hat und folgende Bereiche umfasst: Sicherheit der Anlagen und Maschinen, Arbeitshygie-
ne, Brandschutz, äußeres Umfeld, Produktsicherheit.

Sicherheitsfarbe
Farbe, der eine bestimmte Bedeutung zugemessen wird.

Sicherheitskarte
Spezifisches Informationssystem zu gefährlichen Substanzen und Präparaten speziell für pro-
fessionelle NutzerInnen zum Zweck des Gesundheits- und Arbeitsschutzes. Die Karte mit
den Sicherheitsdaten umfasst 16 verpflichtende Bereiche, darunter die Identifizierung des
Präparats und der Produktionsfirma, des Herstellungsbetriebes, der Gefahren, der physika-
lischen und chemischen Eigenheiten, der toxikologischen und Umwelt relevanten Infor-
mationen usw. Die Verantwortung für die Informationen in den genannten Bereichen liegt
bei der verantwortlichen Person, die das entsprechende Präparat vermarktet.

Signale zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
Beschilderung, bezogen auf ein Objekt, eine Aktivität oder eine bestimmte Situation, die ei-
nen Hinweis oder eine Vorschrift bezüglich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
liefert, und in Form eines Hinweisschildes, einer Farbe, eines akustischen oder Lichtsignals,
einer mündlichen Mitteilung oder einer Geste auftritt.

Silikose
Lungenerkrankung, die durch Inhalation und Ablagerung von mineralischem, insbesonde-
re quarzhaltigem Staub verursacht wird. Es kommt zur Bildung von knotenartigen Binde-
gewebeneubildungen, die zu Vernarbung der Lunge, Luftnot, Husten und Verschleimung,
chronischer Bronchitis und später zum Tod durch Ersticken führen können.
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System der Förderung von Gesundheit und Sicherheit
Gesamtheit der Institutionen, die gemeinsam mit den Sozialpartnern Programme zwecks
Verbesserung der Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz erstellen.

T

Tägliche Exposition gegenüber Vibrationen an Händen/Armen (Hand-Arm-Schwin-
gungen)
Mittelwert pro Zeiteinheit der ausgewogenen Beschleunigungsfrequenz, gemessen an einem
Arbeitstag von 8 Stunden.

Tägliche Exposition gegenüber Vibrationen, die sich auf das Körperinnere übertragen
Ausgewogener Mittelwert pro Zeiteinheit, gemessen an einem Arbeitstag von 8 Stunden.

TCDD (Tetrachlordibenzol-p-dioxin oder Dioxin)
Krebs erregende Substanz, verantwortlich für die Verseuchung der Bevölkerung von Seve-
so (Lombardei) im Jahr 1976. Infolge dieser Katastrophe wurde von der EU die Verordnung
84/501 erlassen, die in Italien mit dem DPR Nr. 175/1988 bezüglich der Risiken von gro-
ßen Unfällen übernommen wurde.

Technisch-berufliche Eignung
Organisatorische Befähigung und Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Maschinen und Gerä-
ten bezüglich der Durchführung eines Auftrags.

Technische Norm
Spezifische Technik, die von einer internationalen Organisation, einem europäischen Organ
oder einer nationalen Behörde für Normalisierung genehmigt und publiziert wurde, deren
Einhaltung nicht verpflichtend ist.

Technische Regeln
Technische Regeln haben Gesetzeswert und sind also obligatorisch einzuhalten, zum Unter-
schied von technischen Normen, die freiwillig befolgt werden. Sie werden von den zustän-
digen Behörden auf nationaler oder übernationaler Ebene (z.B. EU) erlassen und beschrei-
ben die essentiellen Voraussetzungen, die bestimmte Produkte für den Schutz der Gesund-
heit und Sicherheit von KonsumentInnen und NutzerInnen, für Energieeinsparung und den
Schutz der Umwelt vorweisen müssen.

Technisches Reglement
Reglement, das direkt oder mittels Verweisen technische Voraussetzungen oder direkt
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den Text einer Bestimmung, einer technischen Erläuterung oder einen Kodex für die Pra-
xis enthält.

Temporäre oder mobile Baustelle
Jedweder Ort, wo Bauarbeiten oder zivile Ingenieurstätigkeiten durchgeführt werden (sie-
he Liste im Anhang X des GvD Nr. 81/2008.

TEP
Konventionelle Abkürzung für “Tonnenäquivalent von Petroleum”.

Teratogen
Wirkstoff, der Missbildungen des Fötus während der Schwangerschaft hervorrufen kann.

TLGW
Technischer Langzeit-Grenzwert.

TLV
Threshold Limit Value: maximale Konzentration einer Substanz in der Atmosphäre, der man
im Laufe eines Arbeitstags ohne negative Auswirkungen auf die Gesundheit dauerhaft aus-
gesetzt sein kann.

Toxizität (Giftigkeit)
Die Toxizität ist eine Stoffeigenschaft. Die toxische Wirkung eines Stoffes auf ein Lebewe-
sen hängt neben seiner Giftigkeit (durch Veränderung der korrekten Funktion der Körper-
zellen) auch entscheidend von der Exposition, d. h. von der Art ihrer Aufnahme ab: eine ora-
le Aufnahme unterscheidet sich im Verlauf der Vergiftung häufig von einer inhalativen (durch
die Atmung), dermalen (durch Hautkontakt), oder gar intravenösen, intramuskulären oder
intraperitonalen (durch die Bauchhöhle) Aufnahme derselben Substanz. Eine akute Vergif-
tung liegt vor, wenn die Wirkung innerhalb kurzer Zeit auftritt (Minuten, Stunden oder Ta-
ge). Eine chronische Vergiftung liegt bei einer länger andauernden Exposition gegenüber klei-
nen Dosen vor.

Tumor
Ursprüngliche Bezeichnung für jeden pathologischen Prozess, der als “Tumeszenz“ ei-
nes Körperteils bezeichnet wurde. Heute ist es ein Synonym von “Neoplasie”, also einer
Neuformation durch Zellenwucherung eines normalen Gewebes; der Begriff “Krebs” wird
allgemein als Synonym für einen bösartigen Tumor gebraucht, der auch Karzinom ge-
nannt wird.
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TWA (Time weighted average)
Ausgewogener Wert pro Zeiteinheit (allgemein ein 8-Stunden-Arbeitstag), bezogen auf den
Grenzwert der Exposition gegenüber chemischen, physikalischen oder biologischen Wirk-
stoffen am Arbeitsplatz.

U

Überwachung
Kombination von Beobachtung und Messung der Leistungen eines Plans oder Programms
und der Übereinstimmung mit der gängigen Politik und der Gesetzgebung im Umweltbe-
reich gegenüber einer Reihe von vorgegebenen programmatischen Indikatoren, Kriterien und
Zielsetzungen, z.B. die Übereinstimmung mit der Umweltpolitik.

Überwachungsorgane
Öffentliche Organe (Sanitätsbetrieb, Feuerwehr, mehrere Ämter der Landesabteilung Ar-
beit, Industrieministerium usw.), welche die Aufgabe der Kontrolle über die Anwendung
gesetzlicher Bestimmungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wahr-
nehmen müssen.

Umwelt
Umfeld, in dem eine Organisation tätig ist: Luft, Wasser, Erdreich, natürliche Ressourcen,
Flora, Fauna, Menschen und ihre Beziehungen untereinander.

Umweltschädigung
Toxikologische Eigenheiten einer Substanz oder eines Produktes in Bezug auf die Auswir-
kungen auf die menschlichen, tierischen und pflanzlichen Organismen.

Umweltüberwachung
Messung der Schadstoffe (Staub, Rauch, Dampf, Lärm, Hitze, Vibrationen usw.) im Ar-
beitsumfeld, die regelmäßig mittels entsprechender Präzisionsinstrumente durchgeführt
wird.

Unachtsamkeit
Passive Haltung gegenüber der Pflicht infolge von Faulheit oder mangelnder Sensibilität.

Unerfahrenheit
Mangel an Geschicklichkeit und Erfahrung sowie der entsprechenden Ausbildung.
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Verbotssignal
Signal, das ein bestimmtes Verhalten untersagt, das ein Risiko mit sich bringen oder bewirken
kann.

Verbrennungsrückstände
Verbrennungsgase, Flammen, Rauch, Hitze.

Verordnung
Bestimmung, welche die erforderlichen Vorgangsweisen definiert.

Vibration
Mechanische Energie, die durch eine Kraft entsteht, die zeitlich und hinsichtlich Intensität und
Richtung variabel ist und die sich in Form von Wellen in einem elastischen Material fortpflanzt.

Vibration, die auf das Körperinnere übertragen wird
Mechanische Vibrationen, die bei Einwirkung auf das Körperinnere Risiken für Gesundheit
und Sicherheit einer Arbeitskraft mit sich bringen, insbesondere in Form von Lenden-
schmerzen und Traumata der Wirbelsäule.

Vibration, die auf Hände und Arme übertragen wird
Mechanische Vibrationen, die - falls sie auf Arme und Hände übertragen werden - Risiken
für die Gesundheit und Sicherheit einer Arbeitskraft mit sich bringen, insbesondere in Form
von Problemen mit den Gefäßen und Knochengelenken sowie neurologischer oder die Mu-
skeln betreffender Schäden.

Vorbereitung und Reaktion auf Notfälle
Die Unternehmensorganisation muss Verfahren festlegen und laufend aktualisieren, um po-
tentiellen Unfällen oder Notsituationen am Arbeitsplatz entgegentreten zu können und dar-
aus entstehende Umweltbelastungen vorzubeugen. Die Organisation muss - sofern notwendig
- die jeweiligen Verfahren der Prävention und Intervention bei Notfällen überprüfen, ins-
besondere nach Unfällen oder Notsituationen. Die Organisation muss regelmäßig diese Ver-
fahren erproben, sofern dies möglich ist.

Vorgesetzte/Vorgesetzter
Eine Person, die aufgrund der beruflichen Voraussetzungen und im Rahmen der hierarchischen
und funktionalen Zuständigkeiten für die aufgetragenen Verpflichtungen geeignet ist, die Ar-
beitstätigkeit zu überwachen und zu gewährleisten, die übertragenen Zuständigkeiten um-
zusetzen und die korrekte Durchführung seitens der Arbeitskräfte zu überprüfen, indem ei-
ne funktionale Weisungsbefugnis ausgeübt wird.
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Vorrang
Allgemeines Gesetz, das in jeder Situation wenige Aspekte wichtig und viele Aspekte neben-
sächlich sind. Deshalb sind die Ressourcen vor allem auf die wichtigen Aspekte zu konzen-
trieren, die zu bearbeiten sind.

Vorsatz (vorsätzliche Handlung)
Willentliches und zielgerichtetes, schädliches oder gefährliches Verhalten mit der Absicht,
eine gesetzliche Bestimmung zu missachten und das Recht anderer Menschen zu verletzen.

Vorschriftenverzeichnis
Dokument, das von den Überwachungsorganen bei einem Lokalaugenschein zu verfassen
ist, wenn im Bereich Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz gesetzwidrige Handlungen aus-
geführt werden, und das den Arbeitgeber verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Frist den
regulären Zustand wieder herzustellen. Bei Ablaufen der gewährten Frist wird der Lokal-
augenschein wiederholt, um die Ausführung der verordneten Tätigkeiten zu überprüfen.

Vorschriftssignal
Ein Signal, das ein bestimmtes Verhalten vorschreibt.

W

Warnsignal
Signal, das auf ein Risiko oder eine Gefahr hinweist.

Wellenlänge
Abstand zwischen zwei aufeinander folgende Spitzenwerten einer Welle. Die entsprechen-
de Maßeinheit ist der Meter (m).

Wirkstoff
Chemische, biologische oder physikalische Substanz, die sich auf die Gesundheit einer Ar-
beitskraft schädlich auswirken kann.

Z

Zellen verändernder Wirkstoff
1) Eine Substanz, die den Kriterien zur Klassifizierung der mutagenen Kategorien 1 und 2

laut GvD Nr. 52/1997 entspricht;
2) ein Präparat, das eine oder mehrere Substanzen laut Punkt 1) enthält, falls die Konzen-

tration einer oder mehrerer der einzelnen Substanzen den Voraussetzungen bezüglich der
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Öffentliche Einrichtungen

1) Autonome Provinz Bozen

Assessorat für Arbeit und italienische Berufsbildung
Abteilung Arbeit (19) - Kan. M. Gamper-Str. 1 - 39100 Bozen

- Amt für Arbeitssicherheit - Tel. 0471 418660/418661, E-Mail arbeitssicherheit@provinz.bz.it
- Geom. Gilberto Ugolini

- Amt für technischen Arbeitsschutz - Tel. 0471 418640/418641, E-Mail technischer-ar-
beitsschutz@provinz.bz.it - Dr. Ing. Roberto Ghizzi

- Amt für sozialen Arbeitsschutz - Tel. 0471 418540/418541, E-Mail sozialer-arbeits-
schutz@provinz.bz.it - Dr. Sieghart Flader

Abteilung deutsche und ladinische Berufsbildung (20) - Dantestr. 3 - 39100 Bozen
- Berufliche Weiterbildung - Tel. 0471 416914, E-Mail michaela.rogger@provinz.bz.it - Mi-

chaela Rogger

Abteilung italienische Berufsbildung (21) - Gertraudweg 3 - 39100 Bozen
- Berufliche Weiterbildung - Tel. 0471 412816, E-Mail franco.mugliari@provincia.bz.it - Fran-

co Mugliari

Assessorat für Gesundheit und Sozialwesen
Abteilung Gesundheitswesen (23) - Kan. M. Gamper-Str. 1 - 39100 Bozen
- Amt für Hygiene und öffentliche Gesundheit - Tel. 0471 418160/418161, E-Mail miche-

le.dagostin@provinz.bz.it - Adv. Dr. Michele Dagostin

Assessorat für Umwelt
Umweltagentur (Abt. 29) - Amba Alagi-Str. 5 und 35 - 39100 Bozen
- Amt für Luft und Lärm - Tel. 0471 411820/411821, E-Mail georg.pichler@provinz.bz.it

- Dr. Ing. Georg Pichler
- Analyselabor - Tel. 0471 417172, E-Mail francesca.ambonati@provincia.bz.it - Dr.in Fran-

cesca Ambonati
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Assessorat des Landeshauptmanns
Abteilung Brandschutz (26) - Drususstr. 116 - 39100 Bozen
- Amt für Brandverhütung - Tel. 0471 416020/416021, E-Mail marco.becarelli@provinz.bz.it

- Dr. Marco Beccarelli
- Brandschutz - Tel. 0471 415700, E-Mail ernst.preyer@provinz.bz.it - Dr. Ernst Preyer
- Berufsfeuerwehr Bozen - Tel. 0471 415700, E-Mail cpwf-bz@provincia.bz.it

2) Südtiroler Sanitätsbetrieb

Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin - 39100 Bozen
- Abteilung ärztliches Arbeitsinspektorat - Italienallee 13/M - Tel. 0471 907155, E-Mail met-

lav.ispettorato@asbz.it- Dr. Guido Maccacaro
- Klinische Sektion - Neubruchweg 3/9 - Tel. 0473 907900, E-Mail arbeitsmedizin@asbz.it

- Dr. Guido Maccacaro

3) Spezialisierte Körperschaften

- ISPESL - Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - 39100 Bozen
Horazstr. 49 - Tel. 0471 272222, E-Mail ispeslbz@libero.it - Dr. Ing. Livio Giuliani

- AFI-IPL - Arbeitsförderungsinstitut - 39100 Bozen
Neubruchweg 5/B/7 - Tel. 0471 061950, E-Mail info@afi-ipl.org - Dr. Karl Gudauner

4) Versicherungskörperschaften

- INAIL Gesamtstaatliche Versicherungsanstalt gegen Arbeitsunfälle 
Landesdirektion -  39100 Bozen, Europaalle 31 - Tel. 0471 560211, E-Mail altoadige@in-
ail.it  - Dr. Robert Pfeifer
Sitz Bozen - 39100 Bozen, Europaalle 31 - Tel. 0471 560211, E-Mail bolzano@inail.it -
Dr. Mira Vivarelli
Sitz Meran 39012 Meran, XXX Aprilstr. 17 - Tel. 0473 294211, E-Mail merano@inail.it -
Dr. Marco Pantozzi
Sitz Brixen -  39042 Brixen, J. Durst-Str. 2/A - Tel. 0472 254211, E-Mail bressanone@in-
ail.it   - Dr. Christof Liensberger
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